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Verordnung 
über die Einrichtun; mTori

eines Fachschulfernstudiums für Werktätige.

Vom 20. Dezember 1951 „

Zur Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten für 
die werktätige Bevölkerung und zur verstärkten 
Heranbildung von Meistern, Technikern, Ingenieu
ren und Agronomen für die wichtigsten Zweige der 
Volkswirtschaft wird ein Fachschulfernstudium ein
gerichtet.

Das Fachschulfernstudium wird den Berufstätigen 
und den in der Praxis erfahrenen Facharbeitern die 
Möglichkeit der weiteren Qualifizierung geben. Dies 
entspricht der Aufgabe des Fünfjahrplanes, der für 
die erfolgreiche Erfüllung der Produktionsaufgaben 
die Heranbildung von 185 000 qualifizierten Fach
arbeitern zu Meistern, Technikern, Ingenieuren und 
Agronomen vorsieht. Deshalb wird folgendes ver
ordnet:

§ 1
(1) Das Fachschulfernstudium wird zur Ausbil

dung von Meistern, Technikern, Ingenieuren und 
Agronomen zunächst für die Hauptfachrichtungen 
der Industrie, des Bauwesens, des Post- und Fern
meldewesens und der Landwirtschaft eingerichtet.

(2) Die Fachministerien und Staatssekretariate 
mit eigenem Geschäftsbereich sind verantwortlich 
für die Einrichtung und Durchführung des Fach- 
schfilfernstudiums in den einzelnen ihnen entspre
chenden Fachrichtungen.

(3) In folgenden Schulen wird ein Fachschulfern
studium eröffnet:
Fachrichtung

Steinkohlenbergbau

Schule

Bergbau-Ingenieurschule
Zwickau

Braunkohlenbergbau Bergbau-Ingenieurschule 
Senftenberg
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Fachrichtung

Stahlwerktechnik

Schwer- und Werk
zeugmaschinenbau

Kraft- und Arbeits
maschinenbau

Schiffbau

Elektrizitäts
erzeugung

Fernmeldetechnik

Postbetrieb

Fernmeldebau

Fernmeldebetrieb

Stahlbau

Betonbau

Baustatik

Hochbau
konstruktion

Landwirtschaft

Schule
52 1 (ii
Y<> 20. 
l . m n
52 -1<»7 (Betriebsfachschule 

des VEB Stahlwerk Riesa - -
- 52 1

Ingenieurschule Magdeburg .m
2 H

Ingenieurschule Meißen

Ingenieurschule Wismar

Fachschule für Energie 
Zittau

Ingenieurschule 
„Fritz Selbmann“ 
Mittweida

Post- und Fernmeldeschule 
Leipzig

Post- und Fernmeldeschule 
Leipzig

Post- und Fernmeldeschule 
Leipzig

Ingenieurschule 
für Bauwesen Leipzig

Ingenieurschule 
für Bauwesen Leipzig

Ingenieurschule
für Bauwesen Neustrelitz

Ingenieurschule 52 , GE
für Bauwesen Neustrelitz vo 20.

3. DB 1
Fachschule für Landwirt- DJ sw ‘ 

schaft Weimar
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(I) Das Fachschulfernstudium gliedert sich ent 1 
sprechend dem Aufbau der Fachschule in Unter- 5 
stufe, Mittelstufe und Oberstufe.
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